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Begrifflichkeiten für das Rohstoff-Zeichen  

Zusatzdokument zum Styleguide 

 

Mit dem Rohstoff-Zeichen können in Produkten mit mehreren Zutaten gezielt 

landwirtschaftliche Rohstoffe mit deutscher Herkunft ausgelobt werden. 

Das Rohstoff-Zeichen besteht aus der bekannten Visualisierung des Treckers, der 

über eine Ackerfurche fährt. Unterhalb ist der Slogan „aus deutscher Landwirtschaft“ 

integriert und oberhalb wird der jeweilige landwirtschaftliche Rohstoff eingesetzt, der 

ausgelobt werden soll. 

Die Zeichenbedingungen für das Rohstoff-Zeichen sind in der Tabelle „Zeichenfähige 

Produkte“ aufgeführt. 

Der Begriff „Rohstoff“ ist in den von der ZKHL bereitgestellten, offenen ai-Dateien als 

Platzhalter eingesetzt und die Lizenznehmer setzen dort selbstständig den 

zeichenfähigen Rohstoff ein, der ausgelobt werden soll. 

Die hier aufgeführten Begriffe sind für die Nutzung im Rohstoff-Zeichen zulässig. ZKHL 

wird die Liste kontinuierlich weiterführen. Sind Begriffe hier nicht aufgeführt und sollen 

für das Rohstoff-Zeichen genutzt werden, sind diese vorab bei der ZKHL anzufragen. 

 

Fleisch und Fleischwaren 

• Fleisch 

• Kalb bzw. Kalbfleisch 

• Rind bzw. Rindfleisch 

• Schwein bzw. Schweinefleisch 

• Geflügel bzw. Geflügelfleisch 

• Hähnchen bzw. Hähnchenfleisch 

• Pute bzw. Putenfleisch 

• Gans bzw. Gänsefleisch 

• Ente bzw. Entenfleisch 

Nicht erlaubt sind: Wurst, Artikelbezeichnung etc. 

 

Obst, Gemüse, Kartoffeln, Pilze 

• Obst, Früchte 

• Gemüse 

• Kartoffeln 

• Pilze 

• Äpfel, Birnen, Kirschen, etc. (alle Arten von Obst) 

• Tomaten, Zwiebeln, Gurken, etc. (alle Arten von Gemüse) 

• Salat, Eisbergsalat, Rucola, etc. (alle Arten von Salat) 

https://herkunft-deutschland.de/unterlagen-2/
https://herkunft-deutschland.de/unterlagen-2/
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• Champignons, Austernpilze, etc. (alle Arten von Pilzen) 

 

Eier (vom Huhn) 

• Eier 

 

Milch (vom Rind) 

• Milch 

Nicht erlaubt sind: Joghurt, Sahne, Quark, Schmand, etc. oder auch Käse 

 

Getreide 

• Getreide 

• Weizen, Dinkel, Roggen, etc. (alle Arten von Brotgetreide) 

• Gerste, Hafer, Mais, etc. (alle Arten von sonstigem Getreide) 

• Amaranth, Buchweizen, Quinoa (alle Arten von Pseudogetreide) 

Nicht erlaubt sind: Mehl, Flocken, Kleie etc. 

 

Ölsaaten 

• Soja bzw. Sojabohne 

• Raps, Rapssaat 

• Sonnenblumenkerne 

• Kürbiskerne 

• Leinsamen 

• Chiasamen 

• Senf 

 

Zucker 

• Zuckerrüben 

 

Hülsenfrüchte 

• Soja bzw. Sojabohne 

• Ackerbohne 

• Linsen 

• Erbsen 

• Kichererbsen 

• Lupinen 
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Nicht erlaubt sind: Tofu, Hummus 

 

Fruchtsaft 

• Apfel-, Birnen-, Rhabarbersaft etc. 

Nicht erlaubt: Nennung der Ursprungsfrüchte 

 

Honig 

• Honig 

 

 


